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Bericht 
des Untertichtsausschusses 

über die Regierungsvorlage (264 der Bei
lagen): Europäisches Abkommen über die 
Gleichwertigkeit der Studienzeit an den Uni-

versitäten. 
Das der Aus.schußberatung zugrunde gelegene 

Abkommen, hat eine Regelung betreff-end die 
Anerkennung der Gleichwertigkeit der Studien
zeiten an' den Universitäten zum Geg,enstand. 
Das Abkommen ist' von ,der A'bsicht geleitet, 
Studierenden die Möglichkeit zu geben, ihr Stu
dium - vor aUem der lebenden Sprachen - in 

_ anderen europäischen, Ländern unter Anrechnung 
ihrer bisherigen Studienabschnitte fortzu~etzen 
oder zu beenden.' Damit 'Soll auch ein v.erlust von 
Studienzeiten, der durch etwaige Nichtanrech-

, nung im Heimatstaat von im Ausland zurück
ge~egten Studien oder im Aushnd abgelegten 
Prüfung,en entstehen könnte, vermieden werden. 

Daruber hinaus ~ol1 von den Vertragsstaaten 
auch die Möglichkeit geprüft werden, Studien
abschnitte, die von Studierenden der Natur
wissens'~h.aften im Ausland zurückgdegt werden, 
g,egenseHlg anzuerkennen. ,- , 

Soweit .die Zuständigkeit für die Anrechnung 
von StudIenabschnitten bei den akademischen 

. Behörden liegt, werden die Vertragsparteien 
diesen Behörden die Anwendung der Grundsätze 
des vorliegenden Abkommens empfehlen. 

Dr. Weiß 
Berichterstatter 

. Durch einzelne Artikel des gegeriständlidlen 
Abkommens werden die Bestimmungen der Ver
ordnung des Staatsamtes für Volksaufklärung, 
für Un~erricht und Erziehung und für Kultus
angelegenheiten vom 9. Juli 1945, StGBl. Nr. 82, 
über di,e Anrechenbarkeit ausländischer Hoch
schulstudien un,d im Auslan'd abgelegter Prüfun
gen 'abgeändert. Das Abkommen bedarf daher 
gemäß Artikel 50 Abs. 1 Bundes-Verfassungs
gesetz in der Fassung von 1929 der Genehmi-
gung dur·ch den Natioll'a,lrat. ' 

Der UnterI1ichtsausschuß hat die Regierungs
vorlage in seiner Sitzung am 10: Juli 1957 

,eingehend beraten. Na·ch einer Debatte, in 
der außer dem Berichterstatter Abgeordnete 
Marianne Poil a k sowie Bundesminister für 
Unterricht Dr. D r i m m eil das Wort ergriffen, 
wurde eimtimmig der Beschll,lß gefaßt, dem Na
tionalrat die Genehmigl,lng di,eses Abkommens 
zu empfehlen. 

Der Unterrichts-al,lss,chuß stellt somit den A n
t rag, der Nationalrat wolle dem Europäischen 
Abkommen über die Gleichwertigkeit der Stu
d!enzeit an den Universitäten (264 der Beilllgen) 
dIe verfasSl,lngsmäßige Genehmigung ~rteilen. 

Wien, am 10. Jl,lli 1957 

Lola Solar 
Obmann 
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